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Direction der Cataſtervermeſſung . 44⁴

Für die Hauptamtsbezirke Rannheim und heidelberg :

Schmidlin , K. Württ . Oberzollinſpector in Mannheim .

Für den Hauptamtsbezirk Wertheim :

Emoan , K . Bayr . Zollinſpector in Frankfurt a. M.

Direction der Cataſtervermeſſung .

Nach den Geſetzen vom 26. März 1852 und vom 25. April 1854

ſollen ſämmtliche Liiegenſchaften des Großherzogthums , mit Ausnahme

der auf den Grund des Forſtgeſetzes vom 15. November 1833 ſchon

vermeſſenen Waldungen , unter Leitung dereStaatsbehörde ſtückweiſe

vermeſſen werden .

Zur Leitung und Ueberwachung dieſer Vermeſſung iſt durch lan —

desherrliche Entſchließung vom 19. Januar 1855 eine eigene Direc

tion der Cataſtervermeſſung errichtet worden , welche zugleich

beim Vollzug des Geſetzes vom 20. April 1854 über die Sicherung

der Gemarkungs „ Gewannen - und Eigenthumsgrenzen mitzuwir

ken hat .

Die Vornahme der Wruttuffuntegeſchäfte erfolgt durch verpflichtete
Geometer , deren Arbeiten durch das techniſche Perſonal der Direction

geprüft werden .

Vorſtand :

Georg Tröger , Miniſterialrath , f. no.

Mitglieder

Robert Gerwig , Oberbaurath , ſ . o.

Theodor Muncke , Domänenrath, . o.

Emil 5 Domänenrath , ſ. 0

Auguſt We lte, Finanzrath , ſ. o.

Vermeſſungsinſpector : Carl Hofmann .

2 Reviſionsgeometer , 2 Vermeſſungsaſſiſtenten , 1 Calculator , 1 Lithograph ,
3 Zeichner , 14 Gehilfen .

Für die auswärtigen Vermeſſungsgeſchäfte ſind 4 Bezirksgeometer , 74

Geometer und 64 Gehilfen angeſtellt .



Baudirection .

Kanzlei :

Andreas Lubberger , Expeditor . N8 - G
3 Kanzleigehilfen , 1 Kanzleidiener .

II . Bandirection .

Als Hochbaubehörden des Staates ſind — neben den beſondern
Behörden der Militär - und Eiſenbahnverwaltung —die Baudirec
tion und die Bezirks - Bauinſpectionen beſtellt , deren Wir —
kungskreis durch die landesherrlichen Verordnungen vom 15. Juli
1859 und vom 16. April 1864 näher beſtimmt worden iſt . Die
Bezirks - Bauinſpectionen haben das dem Staate zuſtehende Hoch
bauweſen — mit theilweiſer Ausnahme der Militär - und der Eiſen
bahnbauten — zu beſorgen , ferner auf Verlangen der zuſtändigen
Verwaltungsbehörde dem Bauweſen der Gemeinden und der unter
Staatsaufſicht ſtehenden andern Körperſchaften und Stiftungen ſich
zu unterziehen und auf Erſuchen der Bezirks - Polizeibehörden bei tech—
niſchen Aufgaben der Baupolizei mitzuwirken .

Der Baudirection liegt ob , die Entwürfe und Voranſchläge der
Bauinſpectionen über die Ausführung neuer und die Unterhaltung
beſtehender Gebäude zu prüfen , die Dienſtführung der Bezirks - Bau—⸗
inſpectionen zu überwachen und wichtigere Fragen der Bautechnik und
Baupolizei zu begutachten .

1. Baudirection .

Director :

Friedrich Fiſcher . § 4 .

Kanzlei :

Secretär : Joſeph Lorenz .
2 Baupraktikanten , 1 Kanzleidiener .

2 . Bezirks⸗Bauinſpectionen .
Bezirks - Bauinſpection : Amtsbezirke , welche die Bezirke der Bau

inſpectionen bilden :

Conſtanz : Conſtanz , Ueberlingen , Pfullendorf , Meß —
kirch, Stockach und Radolfzell ( 27,061
Q. ⸗M. )

Bezirks⸗Bauinſpector
1 Baupraktikant .
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